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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 8094/J-NR/2011 betreffend „Vor Schulschluss ab 
in die Ferien – Direktoren zeigen die Eltern an“ – Fälle von Verletzung der Schulpflicht zu 
Semesterende im Bundesland Burgenland, die die Abg. Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und 
Kollegen am 29. März 2011 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 bis 10: 
Nach Befassung des Landesschulrates für Burgenland ist zu bemerken, dass im nachgefragten 
Zeitraum keine Anzeigen gemäß § 24 Schulpflichtgesetz 1985 aufgrund des gegebenen Sach-
verhalts erstattet wurden. Ein Eingehen auf die weiteren Fragestellungen erübrigt sich daher. 
 
 
 

Die Bundesministerin: 
 

Dr. Claudia Schmied eh. 
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